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Unternehmer

Teilbetriebsveräußerung nur  
bei vollständiger Aufgabe der 
Tätigkeit
Nach der neueren Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs erfordert die Aner-
kennung einer Teilbetriebsveräußerung 
u. a. die vollständige Aufgabe der bis-
her ausgeübten Tätigkeit im Bereich 
des veräußerten Teilbetriebs. Mit die-
ser grundsätzlichen Aussage lehnt es 
der Bundesfinanzhof ab, die Veräuße-
rung einer von drei Windkraftanlagen 
als Teilbetriebsveräußerung anzuerken-
nen.
 Der Tätigkeitsbereich der zwei ver - 
bleibenden Windkraftanlagen unter-
scheidet sich nicht von dem der veräu-
ßerten Anlage. Mit den verbleibenden 
Anlagen werden am Markt auch keine 
anlagenspezifischen abgrenzbaren Leis - 
tungen gegenüber der veräußerten 

Termine Steuern / Sozialversicherung Juli / August 2010

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   12.07.2010 1   10 .08.2010 2

Umsatzsteuer   12.07.2010 3   10.08.2010 4 

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

15.07.2010 13.08.2010

09.07.2010 06.08.2010

Gewerbsteuer Entfällt 16.08.2010

Grundsteuer Entfällt 16.08.2010

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

Entfällt 19.08.2010

Entfällt 12.08.2010

Sozialversicherung 7 28.07.2010 27.08.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern  
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektroni-
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
 Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 26.07./25.08.2010) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Juli 2010 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die Sie 

interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Unternehmen mit innergemeinschaftlichen Warenlieferungen müssen sich 

darauf einstellen, dass die Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung 

ab Juli 2010 verkürzt wird. Deshalb fallen die Fristen zur Abgabe der Umsatz-

steuervoranmeldungen und der Zusammenfassenden Meldung zukünftig 

auseinander.

Nutzt ein Unternehmer alleine mehrere betriebliche Fahrzeuge, kann er die 

bisherige Vereinfachungsregel nicht mehr in Anspruch nehmen. Werden keine 

Fahrtenbücher geführt, ist für jedes genutzte Fahrzeug die 1 %-Regel anzu-

wenden.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 

Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

07 / 2010
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Anlage angeboten. Die mit der veräu-
ßerten Windkraftanlage verbundene 
Tätigkeit der Stromerzeugung ist mit 
den verbliebenen Anlagen fortgesetzt 
worden.

Bei privater Nutzung mehrerer  
betrieblicher Fahrzeuge durch  
ausschließlich eine Person ist die 
1 %-Regel für jedes Fahrzeug 
 anzuwenden
Für die Bewertung der privaten Nutzung 
eines betrieblichen Kfz stehen dem 
Unternehmer zwei Methoden zur Ver-
fügung, nämlich die Führung eines Fahr-  
tenbuchs oder die sogenannte 1 %-Re-
gel. Hat ein Unternehmer mehrere 
Fahrzeuge im Betriebsvermögen, die 
er alle und ausschließlich allein ohne 
Führung eines Fahrtenbuchs auch pri-
vat nutzt, ist die 1 %-Regel fahrzeug-
bezogen, also mehrfach anzuwenden. 
Dies kann teuer werden, wie folgen-
des Beispiel zeigt:
 Ein Unternehmensberater hielt durch- 
gängig zwei, teilweise sogar drei Kfz 
in seinem Betriebsvermögen, die aus-
schließlich er auch privat nutzte. Ein  
Fahrtenbuch führte er nicht. In seiner 
Einkommensteuererklärung ermittelte 
er den privaten Nutzungsanteil für nur 
ein Fahrzeug. Nach einer Außenprü-
fung änderte das Finanzamt die Ein-
kommensteuerbescheide und setzte für 
alle Fahrzeuge private Nutzungsanteile 
nach der 1 %-Regel an. Der Unterneh- 
mensberater wehrte sich erfolglos 
gegen das Finanzamt und musste für  
jedes Kfz für jeden Kalendermonat 1 % 
des inländischen Listenpreises zuzüg-

lich der Kosten für Sonderausstattun-
gen einschließlich der Umsatzsteuer 
als privaten Nutzungsanteil ansetzen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Ein-Unternehmer-Personengesell-
schaft nicht gewerbesteuerpflichtig
An der A-GmbH & Co. KG waren als 
Komplementärin die X-KG zu 99,9 % 
und als Kommanditistin die Y-GmbH zu 
0,1 % beteiligt. Die Y hielt die Anteile 
aber nur treuhänderisch für die X und 
war deshalb kein Mitunternehmer der 
A (sog. Treuhandmodell). Strittig war, 
ob die A als handelsrechtlich existie-
render Betrieb gewerbesteuerpflichtig 
war, obwohl sie einkommensteuerlich 
nur einen Gesellschafter hatte.
 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die sog. „Ein-Unternehmer-
Personengesellschaft“ auch nicht ge-
werbesteuerpflichtig ist.

Umsatzsteuer

Auch in Rechnungen von „Kleinst-
unternehmern“ konkrete Leistungs-
beschreibung für die Vorsteuerab-
zugsberechtigung erforderlich
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 
ist u. a., dass eine Rechnung die ein- 
deutige und leicht nachprüfbare Fest-
stellung der Leistung ermöglicht, über 
die abgerechnet wird. Allgemeine 
Bezeichnungen wie „Trockenbauarbei-
ten“, „Fliesenarbeiten“ und „Außen-
putzarbeiten“ reichen nicht aus. Es 
muss vielmehr das Objekt, an dem 
die Arbeiten ausgeführt wurden, kon-
kret bezeichnet werden. Die Anforde-
rungen an die Leistungsbeschreibung 
gelten einheitlich für alle Unternehmer. 
Es gibt keine Erleichterungen für sog. 
„Kleinstunternehmer“.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Zusammenfassende Meldung  
muss ab Juli 2010 früher abgegeben 
werden
Am 1. Juli 2010 tritt eine neue Vor-
schrift in Kraft, die die Vorgaben der 
EU umsetzt und die Frist zur Abgabe 
der Zusammenfassenden Meldungen 
bei innergemeinschaftlichen Waren-
lieferungen und Lieferungen erheblich 
verkürzt.
 Ein Unternehmer muss bis zum  
25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermo-
nats (Meldezeitraum), in dem er inner-
gemeinschaftliche Warenlieferungen 
ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt 
für Steuern eine Meldung (Zusammen-
fassende Meldung) nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz übermitteln, 
in der er die entsprechenden Angaben 
zu machen hat. Eine Fristverlängerung 
gibt es nicht.
 Soweit die Summe der Bemes-
sungsgrundlagen für innergemein-
schaftliche Warenlieferungen weder 
für das laufende Kalendervierteljahr 
noch für eines der vier vorangegange-
nen Kalendervierteljahre jeweils mehr 
als 50.000 Euro beträgt, kann die Zu-
sammenfassende Meldung bis zum 
25. Tag nach Ablauf des Kalendervier-
teljahres übermittelt werden.

Hinweis
Die bisherige Vereinfachungsregel, 
dass in solchen Fällen die private 
Nutzung nur für das teuerste Fahr-
zeug anzusetzen war, ist damit ent-
fallen.

Tipp
Das „Treuhandmodell“ weicht von 
der klassischen Beteiligungsstruktur 
einer GmbH & Co. KG ab. Es hat 
den Vorteil, dass trotz eines han-
delsrechtlich existenten Betriebs 
ertragsteuerlich keine Personen-
gesellschaft vorliegt. Es kann für 
verschiedene steuerliche Gestal-
tungen genutzt werden, beispiels-
weise zur Verlustverrechnung im 
Konzern ohne Organschaftsverhältnis 
oder für Vermögensübertragun gen 
zwischen Gesellschaften, die han-
delsrechtlich zu Gewinnen führen, 
steuerlich aber neutral sind (sog. 
Window Dressing).
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 Übersteigt die Summe der Be-
messungsgrundlage für innergemein-
schaftliche Warenlieferungen und für 
Lieferungen im Laufe eines Kalender-
vierteljahres 50.000 €, hat der Unter - 
nehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf 
des Kalendermonats, in dem dieser 
Betrag überschritten wird, eine Zu-
sammenfassende Meldung für diesen 
Kalendermonat und die bereits abge-
laufenen Kalendermonate dieses Ka-
lendervierteljahres zu übermitteln.
 Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. De-
zember 2011 tritt an die Stelle des 
Betrags von 50.000 € der Betrag von 
100.000 €.
 Für Unternehmer, die im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige 
sonstige Leistungen ausgeführt haben, 
für die sie für in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässige Leistungsemp-
fänger die Steuer dort schulden, gilt 
ähnliches.

Vorsteueraufteilung bei Baumaß-
nahmen von deren Einordnung als 
Herstellungs- oder Erhaltungsauf-
wand abhängig
Errichtet ein Unternehmer ein Gebäude  
oder tätigt im Zusammenhang mit  
dessen Erwerb sog. anschaffungsna he 
Aufwendungen, kommt es für den  
Vor steueraufteilungsmaßstab (z.  B. 
Flä chenmaßstab) darauf an, in wel - 
chem Umfang das gesamte Gebäude 
zur Ausführung nicht umsatzsteuer-
barer bzw. umsatzsteuerpflichtiger 
Ausgangsleis tungen einerseits und 
steu erfreier Aus gangsleistungen an-
dererseits verwendet wird.
 Bei Erhaltungsaufwendungen an 
einem bestehenden Gebäude kommt 
es demgegenüber darauf an, wie der 
Gebäudeteil genutzt wird, für den die 
Erhaltungsaufwendungen entstehen. 

Dies hat der Bundesfinanzhof in Be-
stätigung seiner Rechtsprechung, der 
sich die Finanzverwaltung mittlerweile 
angeschlossen hat, entschieden.
 Darüber hinaus hat der Bundes-
finanzhof entschieden, dass der Un-
ternehmer an den von ihm gewählten 
sachgerechten Aufteilungsmaßstab ge - 
bunden ist, sobald der entsprechende 
Umsatzsteuerbescheid formell be-
standskräftig geworden ist, also nicht 
mehr mit dem Einspruch angefochten 
werden kann.

Vermieter/Mieter

AfA bei Gebäuden auf fremdem 
Grund und Boden
Gebäude auf fremdem Grund und Bo-
den sind nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs wie ein materielles 
Wirtschaftsgut zu behandeln. Die Ab-
schreibung richtet sich nach den für 
Gebäude geltenden Grundsätzen.
 Es kommt nicht darauf an, ob die 
Nutzungsbefugnis auf einem unent-
geltlichen oder entgeltlichen Rechts-
verhältnis beruht. Für die Beurteilung 
ist auch unerheblich, ob Ersatzansprü-
che gegen den Eigentümer des Grund-
stücks bestehen oder die Übernahme 
der Herstellungskosten eine unent-
geltliche Zuwendung an den Eigentü-
mer darstellt. Entscheidend ist, ob die 
Herstellungskosten für das Gebäude 
zur Erzielung von Einkünften getragen 
werden.

Überschussprognose bei nur halb-
jähriger Ferienhausvermietung
Bei einer auf Dauer angelegten Ver-
mietungstätigkeit wird grundsätzlich 
von einer Einkünfteerzielungsabsicht 
ausgegangen. Für Ferienimmobilien 
gelten dagegen andere Grundsätze. 
Von einer Einkünfteerzielungsabsicht 
ist in diesen Fällen nur dann auszuge-
hen, wenn das Objekt ausschließlich an 
Feriengäste vermietet und die Vermie-
tung die ortsübliche Vermietungszeit 
weniger als 25 % unterschreitet. Bei 
einer teilweisen Selbstnutzung muss 
der Eigentümer anhand einer Über- 
schussprognose nachweisen, dass eine 

Einkünfteerzielungsabsicht gegeben ist. 
Dabei liegt die Beweislast alleine beim 
Vermieter.
 Einer solchen Überschussprognose 
bedarf es auch bei Objekten, die nur 
halbjährig (z. B. in der Sommersaison) 
vermietet werden und in der übrigen 
Zeit weder selbst genutzt noch zur 
Vermietung bereit stehen. Grundlagen 
für die Prognoseerstellung sind dabei 
die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Er-
werbs der Immobilie bzw. bei Beginn 
der Vermietung.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Eigenbedarfskündigung zulässig 
bei geplanter Wohnungsnutzung 
durch volljährig gewordenes 
Kind
In einem vom Landgericht Bonn 
entschiedenen Fall kündigte der 
Vermieter das Mietverhältnis, weil 
die volljährig gewordene Tochter in 
der Wohnung erstmalig einen eige-
nen Hausstand begründen wollte. 
Hiergegen wendete sich der Mieter 
mit dem Hinweis, dass das Kündi-
gungsschreiben keine näheren An-
gaben zu den bisherigen Wohnver-
hältnissen der Tochter enthalte.
 Das Gericht hielt die vom Ver-
mieter angeführte Begründung für 
ausreichend. Die Einrichtung eines 
eigenen Hausstands des volljährig 
werdenden Kinds stelle ein berech-
tigtes Interesse für den geltend 
gemachten Eigenbedarf dar. Die 
Kündigung sei damit hinreichend 
beschrieben. Weitere Einzelheiten 
zu den bisherigen Wohnverhält-
nissen müsse der Vermieter nicht 
mitteilen. Allein schon die Begrün-
dung eines eigenständigen Haus-
halts stelle für sich genommen ein 
vernünftiges Anliegen dar. In einem  
Kündigungsschreiben müssen nur  
die Kerntatsachen mitgeteilt werden, 
aus denen sich das berechtigte In-
teresse ergibt.

Hinweis
Falls Dauerfristverlängerung zur Ab-
gabe der Umsatzsteuervoranmel-
dungen beantragt worden ist, fal-
len die Abgabefristen auseinander. 
Betroffene Unternehmen müssen 
ab Juli 2010 die Buchführungsun-
terlagen erheblich früher bei ihrem 
Steuerberater einreichen.
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die Entnahme wesentlicher Betriebs-
grundlagen in das Privatvermögen.
 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Steuerbefreiung auch 
dann rückwirkend wegfällt, wenn in-
nerhalb der Fünfjahresfrist über das 
Vermögen des Unternehmens das 
Insolvenzverfahren eröffnet und das 
Betriebsvermögen durch den Insolvenz - 
verwalter an einen Investor veräußert 
wird. Dieser Umstand rechtfertigt we-
der aus sachlichen noch aus persön-
lichen Gründen einen Erlass der nun 
nachzuerhebenden Erbschaftsteuer.

Trotz Veräußerung eines zugewen-
deten, mit einem Nießbrauch belas-
teten Gegenstands kann die Steuer 
weiterhin gestundet werden
Wenden Eltern ihren Kindern Vermö-
genswerte zu, ist der Vorbehalt eines 
Nießbrauchs ein gängiges Gestaltungs-
mittel. Manche komplizierten Gestal-
tungen sind steuerlich nicht so einfach 
zu handhaben, wie der folgende Fall 
zeigt:
 Im Jahr 1998 schenkte ein Vater 
seinem Sohn 23.000 Aktien und be-
hielt sich den Nießbrauch an den Ak-
tien vor. Bei Veräußerung der Aktien 
sollte sich der Nießbrauch auch auf alle 
Erträgnisse der Vermögenswerte er-
strecken, die an die Stelle der jeweils 
veräußerten Aktien treten. Laut Schen-
kungsvertrag war der Sohn im Falle 
einer Veräußerung verpflichtet, den 
Erlös abzüglich der durch den Verkauf 
veranlassten Steuern in eine noch zu 
gründende gemeinsame Personenge-
sellschaft einzubringen. Dies geschah 
ein Jahr später, nachdem der Sohn die 
Aktien für über drei Millionen DM ver-
äußert hatte. Gleichzeitig räumte der 
Vater seinem Sohn einen Gewinnvorab 
aus dem Gewinn der Personengesell-
schaft von 75.000 DM ein und verzich-
tete insoweit auf seinen Nießbrauch 
am Veräußerungserlös. Sohn und Fi-
nanzamt stritten nun, wie die Vorgänge 
zu besteuern sind.

 Der Erwerb von Vermögen, dessen 
Nutzungen dem Schenker zustehen, 
wurde bis zum Jahr 2008 ohne Be-
rücksichtigung dieser Belastung (im 
konkreten Fall des Nießbrauchs) be-
steuert. Dieses Abzugsverbot wurde 
dadurch abgemildert, dass die Steuer, 
soweit sie auf das mit dem Nießbrauch 
belastete Vermögen entfiel, bis zum  
Erlöschen des Nießbrauchs zinslos 
zu stunden war. Grundsätzlich ende-
te die Stundung vorzeitig, wenn der 
Erwerber das belastete Vermögen vor 
dem Erlöschen des Nießbrauchs ver-
äußerte. Da sich der Vater aber für 
den Fall der Veräußerung der Aktien 
die Fortsetzung des Nießbrauchs am
Veräußerungserlös bereits in der 
Schenkungsabrede ausbedingen hat-
te, musste das Finanzamt die Steuer  
weiterhin stunden. Der Sohn war wei- 
terhin mit einem Nießbrauch beschwert,
wobei lediglich der belastete Gegen-
stand (Beteiligung an der Personen-
gesellschaft anstatt Aktien) ausge-
wechselt wurde. Aufgehoben werden 
musste die Stundung insoweit, als der 
Sohn den Veräußerungserlös aus dem 
Aktien verkauf abzüglich Steuern in die 
Personengesellschaft eingebracht und 
als der Vater in Höhe von 75.000 DM 
auf seinen Nießbrauch verzichtet hatte.

Erben/Vererben

EuGH erklärt Bestimmung des 
deutschen Erbschaftsteuergesetzes 
für europarechtswidrig
Eine Mutter schenkte ihrer Tochter ein 
bebautes Grundstück in Düsseldorf. Da 
beide seit Jahren in den Niederlanden 
wohnten, waren sie in Deutschland 
nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Das 
Finanzamt berücksichtigte bei der Fest-
setzung der Schenkungsteuer lediglich 
einen Freibetrag von 1.100 € (ab 2009 
beträgt der Freibetrag 2.000 €). Auf-
grund der Klage gegen den Schen-
kungsteuerbescheid legte das Finanz-
gericht die Sache dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) vor.

 Der EuGH stellte fest, dass auch 
Schenkungen unter den Begriff des 
Kapitalverkehrs fallen. Das Gericht ver-
neint auch das Vorliegen eines Recht-
fertigungsgrunds für die unterschied-
liche Behandlung von Personen, die 
nicht im Inland wohnen. Deshalb ist 
in vorstehenden Sachverhalten der 
höhere Freibetrag von 205.000 € (ab 
2009=400.000 €) zu gewähren.

Nachträglicher Wegfall der Steuer-
befreiung wegen insolvenzbedingter 
Veräußerung von Betriebsvermögen
Die schenkweise Übertragung oder der 
Übergang von Betriebsvermögen im 
Erbfall sind unter bestimmten Voraus-
setzungen erbschaftsteuerlich begüns-
tigt. Eine der Voraussetzungen ist, dass 
der Betrieb von dem Erwerber mindes-
tens fünf Jahre fortgeführt wird. Die 
Steuervergünstigung entfällt rückwir-
kend, wenn während dieser Zeit der 
begünstigte Betrieb oder der Anteil 
daran veräußert wird. Gleiches gilt für 
eine Einstellung des Betriebs oder 

Hinweis
Durch die Reform der Erbschaft-
steuer ist für erbschaftsteuerliche 
Erwerbe nach dem 31.12.2008 das 
Abzugsverbot des Nießbrauchs und 
die damit korrespondierende Stun-
dung der Steuer aufgehoben wor-
den. Die Nießbrauchslast ist nun wie 
eine Gegenleistung abzugsfähig.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanz-
hofs)

Hinweis
Nach neuem Erbschaftsteuerrecht 
gelten andere Behaltensfristen.


